
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstückmangement 
 

Vorlage Nr. 530/09 
 
 

Betreff: 
 

Neufassung der Hundesteuersatzung 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

01.12.2009 Berichterstattung
durch: 

Herrn Lütkemeier 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 15.12.2009 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Lütkemeier 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

kein Leitprojekt/keine Maßnahme aus dem IEHK Rheine 2020 betroffen  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein  (Mehrerträge) 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 530/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die als Anlage 1 beigefügte Hundesteuersat-
zung. 
 
 
Begründung: 
  
Die bisherige Hundesteuersatzung datiert aus dem Jahre 1980. An dieser Sat-
zung wurden bisher nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Zur Anpassung 
der Hundesteuersatzung an die aktuelle Gesetzeslage und Rechtsprechung ist 
eine Neufassung der Satzung erforderlich.  
 
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer im Sinne 
des Artikels 105 Abs. 2a GG. Sie ist eine besondere Steuer auf den Privatkon-
sum. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist für 
örtliche Aufwandsteuern kennzeichnend, dass „die in der Einkommensverwen-
dung zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit getroffen wer-
den soll“. Dies bedeutet, dass zum einen als Steuerschuldner der Hundesteuer 
nur natürliche Personen in Frage kommen und zum anderen aus gewerblichen 
Gründen gehaltene Hunde nicht der Hundesteuer unterliegen. 
 
Ziel der Hundesteuer ist es neben der Einnahmeerzielung, den Hundebestand zu 
begrenzen. 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Mustersatzung des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW wurde die beigefügte Satzung entwickelt. Eine Gegenüberstellung 
der bisherigen und der neuen Fassung der Hundesteuersatzung mit Erläuterun-
gen ist als Anlage 3 beigefügt. 
 
Die bisherigen Hundesteuersätze sind seit 1994 (mit geringfügigen Rundungsdif-
ferenzen aufgrund der Euroeinführung im Jahre 2002) unverändert.  
 
Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Steuersätze: 

 1 Hund 2 Hunde 3 und mehr Hunde
bisher 55,20 € 67,20 € je Hund 79,20 je Hund 
neu 72,00 € 84,00 € je Hund 96,00 je Hund 

Erhöhung im Jahr 16,80 € 16,80 € je Hund 16,80 € je Hund 
 
Diese Erhöhung ist nach einem Zeitraum von 16 Jahren als durchaus angemes-
sen anzusehen. Zur Information ist als Anlage 2 eine Aufstellung über die Höhe 
der Hundesteuer in anderen Gemeinden beigefügt. Aus dieser Aufstellung ist er-
sichtlich, dass auch die neuen Hundesteuersätze für eine Stadt der Größenord-
nung von Rheine noch als günstig angesehen werden können. Unter Berücksich-
tigung der zurzeit angemeldeten Hunde führt die Erhöhung zu zusätzlichen Erträ-
gen von rund 75.000 Euro je Jahr. 
 
Beim Fachbereich Recht und Ordnung sind 37 Kampfhunde bzw. als gefährlich 
eingestufte Hunde angemeldet. Für diese doch als gering einzustufende Anzahl 
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ist eine gesonderte Satzungsregelung bezüglich einer erhöhten „Kampfhun-
desteuer“ nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Hundesteuersatzung 
 
Anlage 2: Aufstellung der Hundesteuersätze in anderen Gemeinden 
 
Anlage 3: Gegenüberstellung der alten und neuen Hundesteuersatzung mit Erläu-
terungen 
 


